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Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.
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Deutſchland.
Von der Saale, den 12. April. (Das ſ. g.

Toleranzedict aus juridiſchem Geſichtspunkte.)
Verſuchen wir es hier, uns die Bedeutung des neueſten, noch
nicht von der Preſſe beſprochenen ſ. g. Toleranzedictes näher
zu legen. Es bezieht ſich daſſelbe ſowohl auf das religions
gemeinſchaftliche, als auf das Leben und rechtliche Verhalten
des Einzelnen in Bezug auf die Religion. Was das er-
ſtere betrifft, ſo kennen die Geſetze vom 30. März wie
das Landrecht, nur zweierlei Religionsparteien (Kirchen-
geſellſchaften): öffentlich aufgenommene“ und „gedul-
dete Zwar ſind beide Gattungen der Kirchengeſellſchaf-
ten in rechtlicher Hinſicht erſt dann exiſtent, wenn ſie die
Genehmigung des Staats, das will ſagen: des Königs er-
langt haben allein die öffentlich aufgenommenen Kir-
chengeſellſchaften haben, abgeſehen von den beſonderen Be-
fugniſſen, welche der einen oder andern von ihnen etwa
verliehen worden ſind, vor den blos geduldeten Kirchenge-
ſellſchaften das Vorrecht, daß fie Corporativrechte und
uüberdieß, als moraliſche Perſönlichkeiten gewiſſe Privile-
gien genießen während die geduldeten Kirchengeſellſchaften
blos Societéätsrechte haben. Sie ſtehen alſo in rechtli-
cher Hinſicht im Allgemeinen auf gleicher Linie mit Hand-
lungsgeſellſchaften, Leſemuſeen, Clubbs, Geſangvereinen u.
ſ. w., verſteht ſich: inſofern dieſelben nicht etwa, wie z. B.
Freimaurerlogen, durch beſonderes Privileg in die Sphare
der moraliſchen Perſonen hinubergeruckt worden ſind. Wie
daher z. B. die Mitglieder von Leſemuſeen 2c. Zuſammen-
kunfte in gewiſſen dazu beſtimmten Gebäuden veranſtalten
könen, ſo auch die Mitglieder der geduldeten Kirchenge-
ſellſchaften; wie die Mitglieder der Liedertafeln ſich bei
einem Genoſſen durch gemeinſchaftlichen Geſang und der-
gleichen erbauen können, ſo die Glieder der geduldeten Kir-
chengeſellſchaften. Allein auch abgeſehen von der ſtaat-
lichen Genehmigung dürfen ſowohl von Mitgliedern der Kir-
chengeſellſchaften, als von Solchen, welche ſich zu keiner
Kirchengeſellſchaft bekennen Societäten fur religiöſe Zwecke
(Religionsgeſellſchaften) gebildet werden es iſt nur

das, daß dieſe Societäten der Staat (2 ſoll doch wohl
wieder heißen der Landesherr) beliebig fruher oder ſpäter ver
bieten kann, und daß uüberdieß die Genoſſen ſolcher So-
cietäten, weil ſie die Anſicht der Regierung nicht kennen,
Gefahr laufen koönnen, daß ihre etwaigen Zuſammenkuünfte
als „heimliche* Zuſammenkünfte nicht geduldet werden. Die-
ſer Gefahr entgeht man indeſſen naturlich dann wieder,
wenn »die Obrigkeit (27) ihre Genehmigung zu der oder
den Zuſammenkunften ertheilt hat. Zu ſolchen „Religions-
geſellſchaften“ gehören alſo z. B. die Vereinigung der Licht
freunde, die zu Gnadau, die für ſ. g. Betſtunden oder
Bibelſtunden, die ſ. g. freien Gemeinden u. ſ. w. Von
ſelbſt verſteht es ſich, daß man durch Beitritt zu einer ſol-
chen Religionsgeſellſchaft nicht aus der Kirchengeſellſchaft
austritt, welcher man angehoöört. Ein ſolcher Austritt kann
vielmehr nur auf Eine Weiſe beſchafft werden, und dieſe
ſoll indem wir zu dem Leben des Einzelnen in religiös-
rechtlicher Hinſicht ubergehen, ſofort erörtert werden.

Wer fortan in ſeinem Gewiſſen mit dem Glaubensbe-
kenntniß ſeiner Kirchengeſellſchaft in Disharmonie geraäth,
mag, ſofern er nur 14 Jahr alt iſt, ohne alle Beeintraäch-
tigung ſeiner bürgerlichen und ſtaatsburgerlichen Rechte
und Ehren aus derſelben austreten. Nur allein ſolche
öffentliche Beamte, deren Amt durch ein vorher beſtimm-
tes religiöſes Glaubensbekenntniß bedingt iſt, werden
untauglich zu ſolchem Amte. Sollte wider Verhoffen
eine Kirchengemeinde (Parochie) oder geiſtliche Geſellſchaft
(Kloſter 2c.) durch Austritt ſich ganz aufloöſen ſo fällt nach
dem Austritt oder Ableben des letzten Mitgliedes das Ge-
meinde- oder Geſellſchaftsvermögen dem Fiscus anheim. Land-
recht Th. II. Tit. 16. 3. 4. Zum Behufe des Austritts
hat man nun weiter Nichts noöthig, als ſeinen Entſchluß,
austreten zu wollen, dem Untergerichte (Land- und Stadt-
gerichte, Patrimonialgerichte 2c.) ſeines Wohnorts perſön
lich anzuzeigen, dann 4 Wochen anzuſtehen, und nun den
wirklichen Austritt dem genannten Gerichte zu erklären,
welches darüber Protokoll aufnimmt. Einer andern
Kirchen geſellſchaft beizutreten iſt nicht nöthig.



Je nachdem nun aber das Eine oder Andere vorgezogen
wird geſtalten ſich die Rechtsverhältniſſe verſchieden.

1. Tritt man zu keiner Kirchengeſellſchaft oder was
daſſelbe ſagen will, bloß zu einer ſ. g. Religionsgeſellſchaft
(ſ. oben), ſo beſorgen diejenigen auf burgerliche Rechts-
verhältniſſe ſich beziehenden Handlungen, welche ſonſt den
Geiſtlichen obliegen ſogenannte Beamte des Perſonenſtan-
des, wie ſie aus der weſtphaliſchen Zeit her noch in An-
denken ſein werden, und bekanntlich da auch bisher noch
vorkamen, wo der franzöſiſche code eivil gilt. Beamter
des Perſonenſtandes iſt der betreffende Unterrichter (das
Land und Stadtgericht, Patrimonialgericht 2c.). Von ihm
ſind inſonderheit alle Geburts-, Heiraths- und Sterbefälle
in ein Regiſter einzutragen und hat ſolche Regiſtrirung
vollen Glauben bis zum etwaigen Beweiſe des Gegentheils.
Was nun zuerſt die Geburt betrifft, ſo hat dieſelbe der
Vater (ſoll heißen der eheliche Vater denn spurii quasi
sine patre sunt) des neugebornen Kindes, in Ermangelung
der Geburtshelfer oder (und?) die Hebamme, in Er-
mangelung der Eigenthumer der Niederkunftswohnung un-
ter Angabe der betreffenden Notizen, namentlich auch des
dem Kinde (von dem Vater, bez. Vormunde oder in Er-
mangelung der Mutter, in Ermangelung des oder der nach-
ſten Verwandten) gegebenen Namens binnen 3 Tagen bei
namhafter Strafe dem Unterrichter des Geburtsorts perſoön-
lich anzuzeigen. Daſſelbe findet hinſichtlich Todesfälle von Sei-
ten des betreffenden Familienchefs, in Ermangelung des Eigen-
thuümers der Sterbewohnung ſpäteſtens an dem, dem Sterbe-
tage folgenden Tage bei dem Unterrichter des Sterbeortes Statt.
Was endlich die Verheirathung betrifft, ſo wird dieſelbe
(Civilehe) lediglich durch Eintragung in das Regiſter des
Unterrichters desjenigen Ortes rechtlich beſchafft, wo der
Bräutigam oder die Braut wohnt. Wohnt die Braut im
Auslande ſo verſteht es ſich, daß nur am Wohnorte des
Bräutigams die Regiſtrirung mit Rechtskraft geſchehen
kann. Es muß aber in jedem Falle der Eintragung in
das Regiſter ein Aufgebot (Proclamation) vorhergehen, wel
ches ſowohl bei dem Unterrichter des Wohnorts des Brau-
tigams als auch der Braut, falls dieſelbe im Jnlande
wohnt, zu beſchaffen iſt, und 14 Tage lang an der Ge-
h und dem Ortsgemeindehauſe gehangen haben
muß.

2. Geht man zu einer geduldeten Kirchengeſellſchaft
über, ſo tritt alles unter 1. Geſagte ebenfalls ein. Es
dürfen aber uüberdieß auch die etwa zur Feier der ſtaatlich
genehmigten Religionshandlungen von der betreffenden ge-
duldeten Kirchengeſellſchaft beſtellten Perſonen ſolche geneh-
migte Religionshandlungen vornehmen, welche ſich auf Ge
burt, Heirath, Tod c. beziehen. Nur haben ſolche Hand-
lungen keinerlei rechtliche Wirkung. Und darf die ſich
auf die Heirath beziehende Religionshandlung (Trauung)
erſt dann vorgenommen werden, wenn der betreffenden Per-
ſon gerichtlich beſcheinigt wird daß das sab 1. vorgekom-
mene Aufgebot die oben genannten 14 Tage ohne Einſpra-
che ausgehangen hat. Auch muß, wenn eine kirchliche
Trauung beliebt wird, die Eintragung in das Regiſter bin-
nen 8 Tagen nach derſelben erfolgen, und verſteht es ſich,
daß nicht die Trauung, ſondern nur und allein die Eintra-
gung in das Regiſter die Ehe perfect macht, denn die
Trauung hat ja keinerlei rechtliche Wirkung. Aus dem
Grunde hätte, unſerer unmaßgeblichen Anſicht nach, das
Geſetz belieben ſollen, daß die Trauung der Regiſtrirung
nachzufolgen habe.

Z. Tritt man zu einer öffentlich aufgenommenen Kir-
chengeſellſchaft, alſo z. B. zur evangeliſchen oder roömiſch-
katholiſchen, ſo greift die alte, hier als bekannt vorauszu-
ſetzende Geſetzgebung durchaus in früherer Weiſe als maß-
gebend ein, und kann dieſelbe durch beſondere Conceſſion
mehr oder weniger auch auf geduldete Kirchengeſeklſchaften
ausgedehnt werden. Sollte, was freilich nicht zu erwar
ten ſteht, ein Geiſtlicher der öffentlich aufgenommenen chriſt
lichen Kirchen ſich bereit finden, Taufe, Trauung oder ſon-
ſtige, auf burgerliche Rechtsverhältniſſe ſich beziehende Amts
handlungen für einen Nicht Genoſſen ſeiner Kirche vorzu-
nehmen ſo iſt ebenfalls keine Civilhandlung vor dem Rich-
ter nothig.

So haben die Geſetze vom 30. März allen betreffen-
den Fällen vorſehn wollen. Doch durfte noch Einiges, ſol-
len nicht unausbleibliche Conflicte und Verlegenheiten ent-
ſtehen, zu normiren ſein. Dahin rechnen wir zunächſt eine
neue Beſtimmung über den Eid. Der Eid iſt in der bis-
herigen Geſetzgebung nur fur die Anhänger der reſpektiven
Religionsparteien normirt worden. Jetzt erſcheint es un-
abläßlich nöthig, eine generale Eidesformel feſtzuſtellen,
welche Jeder, ohne Unterſchied ſeines religiöſen Glau-
bens, ſchwören kann. Eine ſolche Formel aber wäre:

Jch NN. ſchwöre (und gelobe), daß u. ſ. w. So wahr
mir Gott helfe!“ Auf dieſe Weiſe mag ſich denn Jeder
unter Gott in Gemäßheit ſeines Glaubens ein Zabſolutes
Denken, welches macht, was es machen muß oder ein
perſönliches höchſtes Weſen, Adonai oder Allah denken.

Zu zweit ſind in den neuen Geſetzen Beſtimmungen
uüber das Begräbniß der aus den Kirchengeſellſchaften Aus
tretenden vergeſſen. Wo zwar, wie in Halle, die Begräb-
nißplätze Eigenthum der Ortscommune ſind, geſtaltet ſich
die Sache ohne Schwierigkeit. Es tritt der 9. 190. Th. II.
Tit. 11 des Landrechts ein. Wo aber ſollen die betreffen-
den Perſonen begraben werden, wenn die Gottesäcker Ei-
genthum der reſpektiven Kirchengeſellſchaften ſind Es kann
doch keine Kirchengeſellſchaft, wenigſtens ohne Geſetz, ge
zwungen werden, Leichen von Perſonen auf ihren Kirch-
hof aufzunehmen, welche ihr nicht angehören. Uebrigens
verſteht es ſich, daß unter Beobachtung der polizeilichen
Beſtimmungen Privatbegräbnißplätze angelegt werden
durfen.

Was endlich untergeordnetere Punkte in den neuen
Geſetzen betrifft, ſo begreifen wir, daß ein polizeiliches
Jntereſſe obwaltet, daß man am Geburts und Sterbeorte
weiß, wer geboren und geſtorben iſt. Ein ungleich groöße-
res Jntereſſe waltet aber ob an dem Orte, wo das neuge-
borene Kind ſein Domicil haben wird wo die geſtorbene
Perſon domicilirt war. Mindeſtens follte alſo in dieſen
Fällen der Unter Richter des betreffenden Domicilorts durch
Communicat in Kenntniß geſetzt werden, um ſeinerſeits
ebenfalls die Regiſtrirung vorzunehmen. Jn allen Fällen
aber ſollte der Unterrichter des Domicilortes der Commu-
nal- ſowie Polizeibehörde dieſes Ortes Auszuge aus ſeinen
Regiſtern mitzutheilen haben.

Um ſchließlich noch Eins zu bemerken: nach den neuen
Geſetzen hat ſubſidiär die betreffenden Anzeigen fur die
Regiſtrirung der Eigenthumer der Wohnung, wo die Ge-
burt, der Tod c. erfolgt iſt, zu machen. Wir meinen,
dieſer Ausdruck mochte theils zu generell ſein, theils nicht
alle denkbaren Fälle umfaſſen. Wie, wenn der Eigenthü-
mer abweſend oder in Unkenntniß des Falles ſich befindet,
wie, wenn auf einem Schiffe, oder uberhaupt nur außer-
halb eines Hauſes, wie, wenn im Auslande, auf hoher
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See, wie, wenn in einem öffentlichen Hauſe, z. B. Accou
chement, Klinik u. ſ. w. geboren oder geſtorben iſt? Für
ſolche Fälle finden ſich vor Allen im vode eivil ſehr beach-
tenswerthe Beſtimmungen.

Berlin, d. 12. April. (Allg. Pr. Ztg.) Heute Mit
tag 2 Uhr hatten ſich die Mitglieder des Vereinigten Land
tags in den Parade- Kammern des königlichen Schloſſes ver
ſammelt, um Sr. Majeſtät dem Könige perſönlich vorge
ſtellt zu werden. Die Prinzen Königl. Hoheiten hatten
ſich in der Rothen Kammer des Corps de logis Königs
Friedrich's J. Majeſtät, die Mitglieder der Herren Kurie
und der Hofſtaat Sr. Majeſtät des Königs in der kleinen
Gallerie und in dem anſtoßenden boiſirten Zimmer, die
Mitglieder der Kurie der drei Stände provinzenweiſe:
a) der Provinz Preußen in der folgenden Rothen Kammer;
b) der Provinzen Brandenburg und Pommern in der fol-
genden ſogenannten Brandenburgiſchen Kammer e) der
Provinzen Schleſien, Poſen und Sachſen in dem angren-
zenden Ritter-Saale; der Provinz Weſtphalen in der
ſogenannten Schwarzen Adler-Kammer, und e) der Provinz
Rheinlande in der anſchließenden Rothen Sammt-Kammer
verſammelt. Bald nach 2 Uhr erſchienen Se. Majeſtät
der König und wurden Allerhöchſtdenenſelben durch den
Kommiſſarius des Vereinigten Landtags, Geheimen Staats-
Miniſter von Bodelſchwingh, zunächſt die Landtags
Marſchälle und durch dieſe die Mitglieder der Kurien ein-
zeln vorgeſtellt. Bevor Se. Majeſtät Sich zu der fol
genden Provinz wandten, richteten Allerhöchſtſie auch noch
an die eben vorgeſtellten Provinz- Mitglieder im Allgemei-
nen eine tiefergreifende Anſprache. Nachdem die Vorſtel-
lung beendigt war, begaben Sich Se. Majeſtät mit den Prin-
zen Königlichen Hoheiten den Geheimen Staats-Miniſtern,
den ſämmtlichen verſammelten Landtags Mitgliedern und
den wenigen anderen Gäſten, welche die Räumlichkeit in
der Zahl nur beſchränkt zuließ, zur Tafel, die in der Bil-
der- Gallerie, in deren Seiten- Kammern und in den Kam-
mern des Corps de logis der hochſeligen Königin Eliſabeth
Majeſtät ſervirt war. Wiuahrend der Tafel geruhten
Se. Majeſtät der König den Toaſt auf das theure Vater-
land, den Vereinigten Landtag, unter Zufuügung des herz-
lichen Wunſches ſeines ſegenreichen Wirkens, auszubringen,
welcher Toaſt an allen Tafeln durch die an ihnen ſitzenden
Geheimen Staats Miniſter wiederholt und mit Jubel be-
gruüßt wurde, und als hierauf der Landtags -Marſchall,
Furſt zu Solms-Hohen-Solms-Lich, und an den
anderen Tafeln Landtags- Mitglieder der verſchiedenen Stände
Sr. Majeſtät die Gefühle innigen Dankes ausſprachen, folgte
ihren Worten aus allen Räumen ein ſchallendes Lebehoch.
Nach aufgehobener Tafel traten Se. Majeſtät in den Rit-
terSaal zuruck, unterhielten Sich noch mit vielen der Gäſte
und entließen erſt nach 6 Uhr huldvoll die Verſammlung.

Hannover, den 11. April. Vorgeſtern iſt die An-
gelegenheit der zu Freihäafen zu erklärenden Häfen von Har-
burg und der Geeſt zur Erledigung gekommen. Die diffe-
rirenden Beſch'üüſſe der beiden Kammern ſind durch die Con
ferenz ausgeglichen

Großbritannien und Jrland.
London, d. 8. April. Die vom z Sun gemachte

Mittheilung von der Einſchiffung einer Truppen- Abtheilung
in Portsmouth nach Portugal wird von mehreren Seiten

fur unbegrunder erklaärt, und auch die „Times“ enthält in
einem heutigen leitenden Artikel über die portugieſiſchen An
gelegenheiten nichts von einer beabſichtigten Jntervention
Englands zu dem dortigen Streite. Jm Gegentheil, es
wird von der Times ausdrucklich inſinuirt, daß es den
Portuagieſen überlaſſen bleiben muſſe, ihren Kampf allein
auszukämpfen.

Schweiz.
Kanton Luzern. Die katholiſchen Stände Luzern,

Uri, Schwyz, Unterwalden ob und in dem Wald, Zug,
Freiburg und Wallis haben ein Kreisſchreiben an den Vor-
ort und ſämmtliche Kantone gerichtet, worin die ſieben Stände
unter Hinweiſung auf die gegenwartige Lage der Schweiz
mit erneuertem Nachdruck auf Wiederherſtellung der gar-
gauiſchen Kloſter dringen.

Vermiſchtes.
Königsberg, d. 11. April. Das curiſche Haff

iſt noch mit feſtem Eiſe belegt, auf dem am S. noch die
Fiſcher ihr Gewerbe betrieben.

Bei der Ende vor. M. gehaltenen Hauptverſamm
lung der Actionaire der Niederlößnitzer Champagnerfabrik
wurde die Mittheilung gemacht, daß bei der vorjährigen
Verſammlung deutſcher Weinbauender der Loößnitzer Fabrik
unter den 50 gegenwärtig in Deutſchland beſtehenden Cham-
pagnerfabriken hinſichtlich der Qualität ihres Erzeugniſſes
der dritte Rang zuerkannt worden iſt, und zwar iſt dies
in der Hauptſtadt Wurtembergs, alſo im Vaterlande des
ſo geruühmten Neckarchampagners, geſchehen.

Es weiß Keiner, der nach Amerika auswandert,
was noch aus ihm werden kann. Der bekannte Dr. Fein
erzählt von Verwandlungen ſeiner Landsleute nur in New-
York. Ein ehemaliger katholiſcher Pfarrer in Rhein-Baiern
hält eine kleine Schnaps- und Bierſchenke in einem elenden
Keller und daneben eine Kleinkinderſchule; ein anderer
Schulkamerad von ihm iſt Deſtillateur; ein ehemaliger vor
nehmer ſachſiſcher Baron iſt jetzt Barbier und raſirt die
Schwarzen. Ein ehemaliger baieriſcher Lieutenant Rader
treibt einen Cigarrenhandel, ein Dr. phil. Ludwigh aus
Ungarn iſt Gaſtwirth, ein baieriſcher Student malt Stu-
benwände an und ein berliner Student dreht Cigarren in
einer Fabrik.

Perſonen Frequenz
der Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.

Bis inel. 27. März wurden befördert 110,727 Perſonen.
Vom 28. März bis 3. April c. incl.

1122 Perſonen aus dem Zwi-
ſchenverkehr 10,931in Summa 121,658 Perſonen.

Berichtigung.
Jn der Monats Ueberſicht der preußiſchen Bank,

Nr. 98 dieſer Zeitung, S. 443, Sp. 1 iſt unter 5) ſtatt: „Actien
zu leſen: Aktiva. (Allg. Pr. Ztg.)

ch



Bekanntmachungen.
Nachſtehend bringe ich die im 22ſten

Stücke des vorjährigen Amtsblatts Seite
154 und 155 abgedruckte Bekanntmachung,
die Erweiterung der Befugniſſe der Schieds
männer betreffend, zur Kenntniß der Ein-
wohner des Saalkreiſes, und hoffe, daß
es der Feſtſetzung von Strafen Seitens
der Schiedsmänner wegen unentſchuldigten
Ausbleibens in den von denſelben angeſetz
ten Terminen nie bedürfen wird, da von
Jedem vorauszuſetzen iſt, daß er ſeiner
Seits bemüht ſein werde, den Schieds-
männern ihr zwar ehrenvolles aber ſehr
mühſames Amt nicht zu erſchweren.

Halle, den 13. April 1847.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitzz.

Auf den Antrag der Sächſiſchen Pro
vinzialStände haben Seine Majeſtät der
König durch den Allerhöchſten Landtags
Abſchied vom 27. December v. J. zu ge-
nehmigen geruht:

1) daß von der Vorſchrift, wonach bei
den Verhandlungen der Schiedsmänner
keine Bevollmächtigten zugelaſſen werden
ſollen, zu Gunſten der ſtädtiſchen und
ländlichen Gemeinden und Korporatio-
nen eine Ausnahme geſtattet werde, und

2) daß der Verklagte, welcher auf die
Vorladung des Schiedsmannes ausbleibt,
ohne ſeine Abſicht, nicht erſcheinen zu
wollen, zeitig vorher angezeigt zu ha-
ben für die Unterlaſſung dieſer Anzeige
eine Geldbuße von 5 Sgr. an die Orts-
Armenkaqſſe entrichten ſolle.

Zur Ausführung dieſer Allerhöchſten Be
ſtimmungen wird in Gemäßheit der Re-
ſcripte des Herrn Juſtiz- Miniſters Uhden
Excellenz vom 6. April und 11. Mai d. J.
Folgendes feſtgeſetzt:

Zu Nr. l.
1.

Die Befugniß, ſich bei Aufnahme eines
Vergleiches vor einem Schiedsmanne durch
einen Bevollmächtigten vertreten zu laſſen,
ſteht nur den Stadt und Landgemeinden
und denjenigen Geſellſchaften zu, welchen
vom Staate ausdrücklich Korporationsrechte
beigelegt worden ſind. Privatperſonen, ſo
wie die Mitglieder von Handels oder an
dern Privatgeſellſchaften müſſen dagegen
auch ferner in Perſon erſcheinen, wenn ſie
einen Vergleich vor einem Schiedsmanne
ſchließen wollen.

2

Wenn Stadt- und Landgemeinden oder
Korporationen bei Aufnahme eines ſchieds-
männiſchen Vergleichs durch einen Bevoll-
mächtigten ſich. vertreten laſſen, ſo muß

4

Abſchluß des Vergleichs gehörig legitimirt
iſt. Er muß ſich zu dieſem Behuf die
Vollmacht deſſelben vorlegen laſſen und da
bei folgende Beſtimmungen beachten:
a) die Vollmacht muß ſtets im Original

vorgelegt werden. Bloße Abſchriften
derſelben ſind nicht genügend

b) die Vollmacht muß die ausdrückliche
Beſtimmung enthalten, daß der Bevoll-
mächtigte befugt ſein ſoll, für die Ge-
meinde oder Korporation einen Vergleich
abzuſchließen

o) die Vollmacht einer Stadtgemein-
de muß von dem Magiſtrate ausgeſtellt,
von dem Bürgermeiſter und einem oder
zweien Magiſtrats- Mitgliedern unter
ſchrieben und mit dem Magiſtrats-Sie-
gel verſehen ſein. Sie muß außerdem
die Genehmigung der Stadtverordneten
enthalten und dieſe letztere von dem Vor
ſteher, ſowie von mindeſtens ſechs Mit-
gliedern der Stadtverordneten Verſamm-
lung vollzogen ſein

4) die Vollmachten der Landgemein-
den ſind nur dann gültig, wenn ſie
gerichtlich aufgenommen und ausge-
fertigt worden ſind.

e) Jn welcher Art die Vollmachten der
Korporationen ausgeſtellt ſein müſ-
ſen, iſt nach den vom Staate geneh-
migten Statuten derſelben zu beurthei-
len.

d. 3.
Der Schiedsmann muß über die Legiti-

liche in dem Protokoll bemerken und eine
beglaubigte Abſchrift der Vollmacht dem
Vergleiche beifügen.

Jſt die Legitimation des Bevollmächtig-
ten zweifelhaft, ſo bleibt es dem Schieds-
mann nach 12. der Verordnung freige-
ſtellt, die Aufnahme des Vergleichs abzu
lehnen und die Parteien an den Richter zu
verweiſen.

Zu Nr. 2.
5. 5.

Jn den Fällen, wo der Verklagte auf
die Vorladung des Schiedsmannes aus-
bleibt, ohne demſelben ſeine Abſicht, nicht
erſcheinen zu wollen, zeitig vorher ange-
zeigt zu haben hat der Schiedsmann der
Polizei Behörde des Orts Nachricht davon
zu geben und der letzteren die Einziehung
der vom Verklagten verwirkten Geldbuße
von 5 Sgr. zur Ortsarmenkaſſe zu über-
laſſen.

9. 6.
Glaubt der Verklagte gegründete Ein-

wendungen gegen die Feſtſetzung der Strafe
machen zu können, ſo iſt die hiergegen an

der Schiedsmann vor allen Dingen ſorg-zubringende Beſchwerde bei dem unterzeich

mation des Bevollmächtigten das Erforder-

Gebauerſche Buchdruckerei.

fältig prüfen, ob der Bevollmächtigte zumneten Ober Landesgerichte, als Aufſichts-
behörde über die Schiedsmänner, anzu-
bringen.

Sämmtliche Schiedsmänner, ſowie die
betheiligten Gerichts- und Verwaltungsbe-
hörden werden hierdurch angewieſen, ſich
nach den vorſtehenden Beſtimmungen genau
zu achten.

Naumburg und Merſeburg,
den 29. Mai 1846.

Königl. Pr. Oberlandesgericht.
Königl. Preuß. Regierung.

Nothwendiger Verkauf
beim

Königl. Preuß. Land u. Stadt-
gerichte zu Halle a. d. S.

Das zu Zwintſchöna suh Nr. 30
belegene, dem Schmiedemeiſter Karl Steg
ner gehörige Grundſtück, beſtehend in ei-
nem Wohnhauſe und Schmiedewerkſtatt
nebſt ſonſtigen Zubehörungen, nach der,
nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen,
in der Regiſtratur einzuſehenden Taxe ab-
geſchätzt auf 1120 Thlr. ſoll

am 28. Auguſt e. Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim
mer Nr. 18, vor dem Deputirten Herrn
Land und Stadtgerichtsrath Bennhold
meiſtbietend verſteigert werden.

Eine friſche Sendung Hamburger Rauch-
fleiſch, abgekochten Schinken u. Knoblauchs-

würſte empfing F. Eppner,
Fleiſchermeiſter

Eine Wirthſchafterin von geſetzten Jah
ren, mit guten Zeugniſſen verſehen, welche
im Molkenweſen und der Kochkunſt ganz
erfahren iſt, wünſcht ein baldiges Unter
kommen durch Frau Fleckinger im Eng-
liſchen Hof, Leipzigerſtraße.

15 Schock langes Roggenſtroh, Saat-
und Getreide-Spreu verkauft Friedrich
Sonntag in Löbejün.

Auf dem Gute an der Kirche zu Quer
furth ſteht ein Wohnhaus nebſt Wirth-
ſchaftsgebäuden eine Scheune nebſt Gar-
ten zwei Wirthſchaftswagen, ein Kutſch
wagen, einiges Ackergeſchirr, vier Kühe,
zwei viertehalbjährige Ferſen (tragend), zwei
Kälber, ein gutes Zugpferd, zwei Pflüge,
eine Walze, veränderungshalber aus freier
Hand zum Verkauf.

Theater- Anzeige.
Freitag den 16. April: Große Vorſtellung

des Herrn Kolter mit neuen und in
tereſſanten Productionen ſeiner ganzen
Geſellſchaft. C. Nachtigal.

I



Beilage zu Nr. 88
d

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
den 16. April 1847.Freitag,

Deutſchland.
Berlin d. 14. April. Se. Königl. Hoheit der Prinz

Karl iſt nach Genug zuruckgereiſt. Se. Durchlaucht
der Erbprinz Georg zu Sachſen-Meiningen iſt von
Meiningen, Se. Durchlaucht der Fürſt Heinrich JIJXXIV.
zu Reuß-Schleiz-Köoöſtritz von Jaänkendorf, und der
General Major und Commandeur der lIſten Garde-Land-
wehr-Brigade, v. Gerlach, aus der Priegnitz hier ange
kommen.

Jn Folge der nun geſetzlich zugelaſſenen unbeding-
ten Oeffentlichkeit der Gerichtsſitzungen hat, weil es in den
jetzigen Sitzungsſälen des hieſigen Criminalgerichts durch-
aus an hinlänglichem Raum fur die Zuhörer mangelt, das
Direktorium dieſes Gerichtshofes bei dem Juſtizminiſterium
den Antrag geſtellt: es zu veranlaſſen daß fur die nächſte
Zeit bis zur Einrichtung beſſerer Gerichtsſäle, beſonders
aber während der Dauer des vereinigten Landtages, um
den Mitgliedern deſſelben als Zuhoöörern eine angemeſſene
Räumlichkeit darbieten zu koönnen, der große Sitzungsſaal
des hieſigen Stadtgerichts, oder der Saal des rheiniſchen
Reviſions- und Caſſationshofes zur Mitbenutzung der erſten
Abtheilung des Königl. Criminalgerichts überlaſſen werde.
Auch die im Landgerichtsgebaääude befindlichen Sale fur die
öffentlichen Sitzungen des Kammergerichts in peinlichen
Sachen genügen dem Andrange der Zuhörer nicht; es wer-
den von nun an die wichtigeren Sachen wohl ſämmtlich
in den groößeren im Kammergerichtsgebäude ſelbſt befindli-
chen Salen verhandelt werden müſſen.

Die nächſten Geſetz Sammlungs Nummern werden
raſch auf eineinander folgen man ſpricht von einer darin zu
publicirenden Amneſtie fur politiſche Vergehen. M. Z.)

Es war bereits im Werke, dem Koönig eine Dank-
Adreſſe von Seiten der hieſigen deutſch-katholiſchen Gemein-
de zu ſchicken, wenn man nicht fuürchtete, daß Adreſſen
vom König nicht angenommen werden würden. Die hieſige
deutſch-katholiſche Gemeinde faßt demnach das Toleranz-Edict
von einem ihr günſtigen Geſichtspunkte aus auf. (L. Z.)

Jn Verbindung mit der Univerſität zu Bonn iſt auf
dem derſelben gehörigen Gute Poppelsdorf bei Bonn eine
höhere land wirthſchaftliche Lehranſtalt errichtet und die Lei-
tung derſelben dem bisherigen Direktor der koniglich ſach
ſiſchen land und forſt wiſſenſchaftlichen Akademie zu Tha-
rant, Profeſſor Dr. Schweitzer, anvertraut worden.

Frankfurt a. M., d. 12. April. Johannes Ronge
hat den deutſch- katholiſchen Gemeinden eine Erklärung oder
Rechtfertigung in Bezug auf ſeine Haft uüberſendet.

München, den 9. April. Der zeitherige Profeſſor
der Geſchichte am Lyceum zu Speyer, Dr. Zeuß, bekannt
als Verfaſſer mehrerer gediegenen wiſſenſchaftlichen Werke:
»Die Deutſchen und die Nachbarſtämme c. iſt an Pro-
feſſor Höflers Stelle zum ordentlichen Profeſſor der Ge
ſchichte an hieſiger Univerſität ernannt worden.

S

n

Frankreich.
Paris, den 8. April. Der Courierwechſel zwiſchen

Paris und Petersburg iſt lebhafter als je; wie verlautet,
handelt es ſich um die Ernennung eines franzöſiſchen Bot-
ſchafters in Petersburg. Die »Union monarchiques will ſo
gar wiſſen das franzöſiſche Kabinet habe dem Kaiſer von
Rußland eine Liſte jener Perſonen geſandt, die es fur den
Botſchafterpoſten in Petersburg geeignet glaube und den
Kaiſer gebeten, die ihm zuſagendſte zu wählen. Der Na-
me des Grafen Breſſon ſoll ſich auch auf dieſer Liſte befin-
den und an die Wahl dieſes gewandten Unterhandlers ſol-
len ſich Hoffnungen auf den Abſchluß einer franzoſiſch- ruſ
ſiſchen Allianz knupfen.

Spanien.
Madrid, den 4. April. Die Königin Jſabella hat

den Jntendanten ihres Palaſtes, Hrn. Egana, ihre erſte
Ehrendame, die Marquiſe von Santa Cruz, und den Com-
mandanten der Hellebardiere, Grafen Rubianes (die ſie
zur Zeit der Königin Chriſtine mehr bewachten als bedien-
ten), nebſt anderen Perſonen ihres Hofhaltes abgeſetzt.
Die Herren Martinez de la Roſa und Gonzalez Bravo ſol-
len von ihrem Geſandtſchaftspoſten in Paris und Liſſabon
abberufen ſein.

Nach dem Tiempo hätte das neue Miniſterium nach
ſtehendes Programm fur die zunächſt auszufuhrenden Ar-
beiten entworfen: Sämmtliche propios (Staatsguüter) ſollen
verkauft und an Zahlungsſtatt Effekten der 3pCt., 4pCt.
und 5pCt. Schuld angenommen werden; ein Theil der in
ſolcher Weiſe eingehenden Effekten ſolle vernichtet werden,
der andere aber zur Verfugung des Schatzes bleiben auch
wurden alle noch nicht verkauften Guter des Klerus veräu-
ßert und zur Erleichterung dieſer Operation neue Verfuü-
gungen getroffen werden; ferner ſolle der von dem vorigen
Kabinette beantragte und ausgearbeitete Entwurf eines
Strafgeſetzbuches den Kortes vorgelegt und zur Annahme
empfohlen, der Geſetzentwurf fur das Rekrutirungsweſen
aber modifizirt werden; die Budgets ſeien ſofort mit Be
ſeitigung vieler unnöthigen Ausgaben vor die Kortes zu
bringen.

Die Magdeburger Zeitung enthält folgendes

„Eingeſandt.
Bernburg. Den neueſten Mittheilungen zufolge, hat der

Roggen den Preis von 95 Thlr. an manchen Orten ſelbſt
von 100 Thlr. erreicht, trotzdem auf faſt allen Märkten des
Auslandes der Werth aller Getreidegattungen im Weichen be-
griffen iſt. Stellt man aber das Reſultat offizieller Ermitte
lungen, wonach der wirkliche Ausfall der Ernte keineswegs einenſo enormen Je rechtfertigt, mit dem Umſtande zuſammen, daß ein

gewiſſer verhängnißreicher Stichtag an den Kornbörſen nahe iſt,



ſo ergiebt ſich von ſelbſt die Vermuthung, daß der heutige
Preis wiederum, wie ſo oft, künſtlich hinaufgeſchraubt ſei.
Dieſe Conjectur wird nach allen uns zugehenden Privatmitthei-
lungen faſt zur Gewißheit. Vergeblich iſt's, ſolche ſchänd
lichen Operationen öffentlich zu brandmarken: ihre Urheber ſind
in der Regel taub für die Stimme des Gewiſſens und der
Menſchlichkeit. Vergebens die Ausfuhrverbote, die Zollermäßi-
gungen, die Aufkäufe im Auslande für Rechnung des Staats
alles dies ſind wohlwollende, aber fehlgehende Maßregeln. Soll
die Wucherpflanze an der Wurzel getroffen und mit Stumpf
und Stiel ausgerottet werden, ſo bedarf es eines ganz andern

aber dann gewiß wirkſamen Einſchreitens. Wir bitten
mit einem Worte um ein

Verbot aller Getreidegeſchäfte auf Zeit.
Die hohe Preußiſche Staatsregierung hat ſ. Z. die Zeit

käufe in Aktien mit einem Jnterdikt belegt; eine gleiche Ver-
fügung in Beziehung auf Getreide wird jetzt vom öffentlichen
Intereſſe ungleich dringender geboten. Bei dem außergewöhn-
lichen Zuſtande der Dinge iſt auch außerordentliche Energie des
Goeuvernements von Nöthen; man iſt auf einen Punkt gelangt,
wo längeres Zuſchauen die betrübendſten Folgen nach ſich ziehen
könnte. Wenn wir auch im Grunde allen Prohibitivmaßregeln,
iedem Eingreifen des Staats in induſtrielle Verhältniſſe von
Herzen abgeneigt ſind: jetzt ſchwinden alle derartigen Bedenken
von höhern Rückſichten. Zum Preußiſchen hohen Gouverne-
ment aber, deſſen adminiſtrative Einſicht und weisheitsvolle Be-
handlung materieller Jntereſſen in ganz Europa gewiß verdiente
Anerkennung findet hegen wir das Vertrauen, daß es unſern
Nothſchrei nicht überhören und den Manoeuvres und Machina-
tionen des Wuchers ſo weit als thunlich ſtreng entgegentreten
wird.

Eiſenbahnen.
Warſchau, d. 29. März. Der General Dahn, der

Erbauer der Warſchauer Citadelle, hat den Auftrag erhalten,
die ſeit längerer Zeit projektirte Eiſenbahn von Warſchau
nach Moskau bald in Angriff zu nehmen. Ein vorgelegter
Plan zu derſelben iſt in Petersburg genehmigt worden.

Eiſenbahn- Acrtien.
Berlin, den 13. April.

Jnländiſche.
3f. Brief Geld 3f. Brief J Seid

Berl.-Anh. Iitt. A. 1115 Magdeb.-Lpz. Pr. 4
Prior. 4 MNiederſchl. Mrk. 4 88Berl. Hamburg. 4 1106 Prior. 4 92

Priorität. 4!/, 96 96 5 10i 100,Brl. Potsd. Magdeb. 4 91 MNiederſchl. Zweigb. 4
Prior.-Obl. 4 91 2 Prior. 4e so Oberſchleſ. Litt. A. àBerl.-St. L. A. u. B. 108 Prior. 4Bonn-Kölner 5 Litt. B.Brebl. -Sthw. r heiniſche 3 e6e Prior. Stamm- Pr.CölnMindener (voll eingezahlt)(voll eingezahlt) 4 91 Prior. 4 3913

Düſſeld.Elberf. 1104 v. St. gar. 3
Prior. 4 Thüringer 4 94Magdeb.-Halberſt. 4 1112 Wilhelmsbahn et

(CoſelOderb. 4Magdeb. Leipziger

Ausländiſche,
Amſterd. Rotterd. 4 93 Feeipzig Dresd. 41
Cöth.Bernb. 4 Nordd. Kaiſ.- Ferd. 4
Hamb. Berged. FESächſ.Baier. 4 686 85Kiel-Alton ger 4 168 1071 8arsfoeſelo p. St. 71

Quittungsbogen à 4pCt.

eingez. eingez.Tach.Maeſt. 20 821 Magdeb. Witr
Berg-Märk. 50 83 82 tenberge 20 65 SBerl. Anhalt. Mecklenburg. 69 74Iit. B. 45 99 98 Nordb. Friede
Bexb.2dwh. 709 ſ rich- Wilh. 60 717 707
BriegNeiſſe 55 Prinz Wilh.Caſſeleippſt. 20 86 EESteeleV.) 90 73
Köln-Minden 80 50 89 Rh. St. Pr.
Dresd.Görl. 36 95 98 Aktien 70 80eivorno-Flor.. 55 Starg.-Poſ. 40 838eöbanZittan 70 Uung.-Central
Mail. Vened. 88 111 Bahn 6 o 39 98

t

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 14. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 38 105 Gerſte 68 70Roggen Hafer 14 a
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 14. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 9 Zoll.
am 15. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 14. April Nr. 7 und 1 Zoll

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 14. bis 15. April.

Jm Kronprinzen Die Hrrn. Kaufl. Schlicke a. Hamburg, Horch
a. Mainz Neuhauß a. Havelberg, Reinhardt a. Brüſſel. Die
Hrrn. Gutsbeſ. Schönberg a. Neuſalz, Barnewitz a. Engelbeck.
Hr. Dr. Atzeroth a. Deydorf. Hr. Partik. Heldreich a. Mün-
chen. Hr. Jnſp. Lotzmann a. Neiße. Hr. JuſtizRath Scheffler
a. Oberſchleſien. Hr. Rektor Gärtner a. Bautzen.

Stadt Zürich Hr. Stud. Kupelz a. Ungarn. Hr. Partik. Heyne
a. Berlin. Hr. Maler Schreiber a. Hamburg. Die Hrrn. Kaufl.
v d. Crone a. Langenfeld, Freund, Schmidt u. Heynemann a.
Erfurt Beck a. Kaſſel, Roſt a. Bamberg, Picot a. Stuttgart,
Strutzky a. Schmiedeberg, Franke a. Hanau. Die Hrrn. Stud.
Gebr. Milligan a. Schottland.

Goldnen Ring: Hr. Rektor Meſſerſchmidt a. Gröbzig. Die Hrrn.
Kaufl. Anclam a. Berlin, Reimann a. Leipzig. Hr. Dr. phil.
Karius a. Dresden.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Clavel a. Ludwigsberg, Sal-
berger a. Koswig, Hirſchberger a. Torgau. Hr. Fabrik. Schu-
mann a. Reichenbach.

Schwarzen Bär: Hr. Oekon. Fink a. Wanzleben. Die Hrrn.
Kaufl. Schröder a. Bamberg, Körner a. Detmold. Hr. Backer-
mſtr. König a. Friedeburg.

Stadt Hamburg: Die Hrrn. Kaufl. Below a. Berlin, Bremer
a. Saalfeld, Taul a. Cöln Nienhof a. Kaſſel. Hr. Maurer-
mſtr. Conrad a. Zörbig. Hr. Fabrik. Lehmers a. Bremen.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Stein u. Nauſch a. Putbus,
Gunther u. Reckert a. Potsdam. Hr. Stuch. Lehner a. Jena.
Hr. Vr. Hellmuth a. Dresden. Hr. Militairarzt Roſt a. Saar-
louis.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Scharf u. Siller a. Berlin,
Grun a. Danzig. Hr. Oekon- Berger a. Querfurt. Hr. Aſſeſſor
Saal a. Stettin.
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Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Ab-
holung und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An Herrn Buchhalter von Hern
in Hamburg. 2) An Hrn. Schneider-
meiſter Dettin in Leipzig. 3) An Hrn.
Juſtiz-Commiſſar Engelhardt in Sul-
za. 4) An Hrn. Buchhändler Weiß in
Köſen. 5) An Hrn. Blumenfabrikant
Wolf in Halberſtadt. 6) An Hrn.
Lehnert in Clausthal. 7) An Hrn.
Ruthloff in Merſeburg. 8) An Hrn.
Michaelis in Magdeburg. 9) An
Hrn. Naumann in Leipzig. 10) An
Hrn. Ernſt in Dresden. 11) An
Franz Mithling in Magdeburg.
12) An Fräulein von Krottnaurer
in Etzdorf.

Halle, den 14. April 1847.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Haus Verkauf.
Die Ehefrau des Lohgerbermeiſters Herrn

Nägler hat mich mit dem Verkaufe ihres
in der hieſigen Mittelgaſſe, nicht weit vom
Markte belegenen Hauſes beauftragt. Zur
Abgabe der Gebote habe ich einen Termin
auf

1846* Weine.
Wir offeriren uns hierdurch zum Eink

ders darauf aufmerkſam,
eingethan werden können. Proben vom Rhe

auf von 1846r Weinen und machen beſon-
daß ſelbige jetzt jedenfalls am Billigſten und Zuverläſſigſten

in und Bordeaux können wir vorſetzen, und
dürfen insbeſondere Rheingauer Weine zu den Preiſen von 200, 250 bis 300 Thlr.,
p. Stück von 16 Eimer, und BordeauxWeine, à 150 bis 300 Fr. p. Oxhoft, empfeh-
len, welche ſo vorzüglich ausfallen daß wir daraus ganz was Ausgezeichnetes erhalten
werden. Die Beziehung wird am beſten i m April und Mai geſchehen, und ſind wir
bereit für diejenigen geehrten Abnehmer, welche die Behandlung nicht verſtehen ſo
lange die Weine bearbeiten zu laſſen bis ſolche vollſtändig entwickelt ſind.

Außerdem empfehlen wir unſer vollſtändiges Lager aller möglichen Weine, und
ſichern reelle Bedienung zu.

Halle.

Ritterguts- Verpachtung.
Das im Eckartsberger Kreiſe 3 Stun-

den von der Thüringer Eiſenbahn belegene
ſeparirte Allodial Rittergut Tauhardt
ſoll von Johannis dieſes Jahres ab auf

3 oder 12 Jahre an den Meiſtbietenden
verpachtet werden. Hierzu iſt im Auftrage
des Gutsherrn von deſſen unterzeichnetem 1846.
Patrimonial Gericht Termin auf

den 15. Mai er. von früh 9 Uhr ab
im gedachten Rittergute anseraumt, wozu
Pachtluſtige mit dem Bemerken eingeladen
werden, daß zur Uebernahme der Pacht ein
Kapital von 10 bis 12,000 Thaler gehört.
Die nähern Bedingungen ſind zu jeder Zeit
beim unterzeichneten Juſtitiar in Eckarts-
berge einzuſehen auch gegen Erlegung der

den 19. Mai d. J. Vormittags
9 Uhr

angeſetzt, und lade dazu Kaufluſtige mit
dem Bemerken ein, daß die Bedingungen
bei mir täglich in meiner Erpedition ein-
zuſehen ſind. Jn dieſem Hauſe befindet
eine vollſtändig eingerichtete Lohgerberei,
auch eignet ſich daſſelbe zur Betreibung
der Oekonomie und jedes Handelsgeſchäfts.

Lützen, den 13. April 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar

Vitz.

Fünf Thaler Belohnung.
Es iſt eine gelblederne Brieftaſche mit

39 Thalern in Kaſſen- Anweiſungen (einem
Fünfundzwanzigthalerſchein, zwei Fünftha-
lerſcheinen und vier Thalerſcheinen), einem
Kofferſchlüſſel und einer Scheere, am Nach-
mittag oder Abend des 13. April abhanden
gekommen. Wer dieſelbe in der Expedition
des Couriers abliefert, oder, falls ſie ge
ſtohlen ſein ſollte, ſolchen Aufſchluß giebt,
daß der Dieb zur Herausgabe gezwungen
werden kann, erhält fünf Thaler Beloh-
nung

Eine ausmeudlirke Stube nebſt Kam-

mer iſt ſogleich zu vermiethen in Halle,
Schmeerſtraße Nr. 718.

Kopialien in Abſchrift zu erhalten.
Eckartsberge, den 12. März 1847.

Gabler

Ueber acht neuere Schriften des Lieen

tiat, Doctor, Magiſter Schmidtham-
mer, Prädicant zu Alsleben, Geiſtlichen
an der vereinigten Domkirche und St. Ger-
traudkirche daſelbſt, und Lehrer zu Als-

Mitglied der deutſchen morgenlän-
diſchen Geſellſchaft, des Miſſions- und des
Guſtav- Adolph- Vereins, ſagt unter an
derm der Komet:
Schmidthammer, Doctor der Philo-
ſophie, Magiſter der freien Künſte c. lie-
gen uns acht Schriften über die verſchie-
denſten Themata vor: Kirchenlieder, Con-
cordanz, Gedichte, Erfindungen 2c. Wir
erwähnen ſie hier nur, um auf die außer-
ordentliche Thätigkeit des Mannes aufmerk-
ſam zu machen und empfehlen ihre Be
ſprechung den betreffenden theologiſchen,
landwirthſchaftlichen und anderen gelehrten
Zeitungen.«

Ein Burſche kann in die Lehre treten
beim Feilenhauer Heſſe, gr. Ulrichſtraße
Nr. 69.

leben, Stifter und Erhalter einer Armen-
anſtalt

Von Wilhelm

Rawald S Schultze
zum Rüttli.

Haus- Verkauf.
Es ſteht aus freier Hand zu verkaufen

ein Wohnhaus mit Hintergebäuden, nahe
am Markte, in der Hauptſtraße, ſogenannten
Judengaſſe, neben dem Stadtſecretair Hrn.

Hoffmann und Schloſſermeiſter Fahrig, im
Jahre 1833 neu erbaut, die Hintergebäude

Jn dieſem Hauſe lege ich für Ar
tern und Umgegend mein Geſchäft als

Uhrmacher nieder die Bequemlichkeiten des

Hauſes ſind ſo angelegt, daß es ſich zu
jedem Handelsgeſchäft eignet. Jch habe
Termin den 17. April er. Nachmittags
3 Uhr im gedachten Hauſe anberaumt und
lade ich Dispoſitions und Zahlungsfähige
dazu ergebenſt ein. Auch bin ich erbötig,
mit Fremden vor dem Termine abzuſchließen.

Artern, den 2. April 1847.
Börner, Uhrmacher.

Mehrfachen Wünſchen zu entſprechen
r heute Freitag den 16. April Abends
7 Uhr jnoch ein großes Concert im
Saale zur Weintraube und nach demſelben
Ball ſtattfinden.

Entrée à Perſon 2 Sgr. Familien
billets zu 5 Sgr. ſind bei Hrn. Kitzing
am Markte zu haben. Tanzkarten zu
7* Sgr. werden an der Kaſſe ausgegeben.

Stadtmtfieveot
nnnn—rSS SWine ſeequente Tabagie mit Kegelbahn

am liebſten an der Eiſenbahn Halle, Leipzig
oder anderem Ort, wird ſofort zu pachten
geſucht. Frankirte Adreſſen mit F. W.
No. 6. bezeichnet befördert die Expedition
des Couriers.

Ein Backhaus nebſt 4 Acker Feld iſt
ſofort zu verkaufen wo? iſt bei dem Com
miſſionair Hanger in Laucha an der

Unſteut zu erſtasen

Ein Burſche kann in die Lehre treten

bei dem Tiſchlermeiſter Lippe, Leipziger-
ſtraße Nr. 298.



Das dem hieſigen Tuchfabrikanten Karl
Kleinau zugehörige, allhier in der Franz-
ſtraße am Leipzigerthore belegene Wohn
und Fabrikgebäude mit Zubehör, worauf
außer andern nachbarlichen Laſten ſechs
Thaler jährliche Gaben haften, wird hier-
mit), da im erſten Verkaufstermine Drei-
viertel des zu 14,600 Thlr. gerichtlich ab-
geſchätzten Werthes nicht erreicht worden
ſind, fernerweit mit den zur Tuchfabrika-
tion gehörigen Maſchinen und Utenſilien,
nämlich: einer Krempelmaſchine, zwei Pelz
maſchinen einem Reißwolf, einer Bürſt-
maſchine, einer Scheermaſchine, einer Has
pel, einer Feinſpinnmaſchine, fünf Webe-
ſtühlen, einer Rauhmaſchine, einem Färbe-
keſſel, einer Dampfmaſchine mit Zubehör,
einem Decatirfaß, einer Preſſe und ſieben
Stück Rahmen, zum öffentlichen Verkauf,
und zwar in der Art geſtellt, daß Haus
und Maſchinen zuſammen und nachher im
Einzelnen feilgeboten werden. Kaufluſtige
können in dem desfalls im vorbezeichneten
Kleinauſchen Fabrikgebäude Diens-
tags den 4. Mai 1847 anberaumten
entſcheidenden Verkaufstermine ſpäte-
ſtens Nachmittags 3 Uhr erſcheinen, und
des Zuſchlags, bis auf höchſte landesherr-
liche Genehmigung und gegen Berichtigung
des Kaufgeldes, gewärtig ſein.

Deſſau, den 30. März 1847.
Herzoglich Anhalt. Stadt und

Landgericht.
(I.. S.) G. G. Richter.

Neunaugen (Bricken).
Geſtern empfing ich einen ausgezeichnet

ſchönen Transport Neunaugen und Brat-
heringe, und verkaufe ſolche zu ſehr billi-

gen Preiſen. G. Voltze.
Eine Wohnung für Arbeitsleute, beſte-

hend aus 1 Stube nebſt 2 Kammern, am
liebſten in der Nähe der Bäckermühle, wird
ſogleich zu miethen geſucht.
über auf dem Neuwerk bei Halle.

Maſthammel und Saugferken ſtehen
zum Verkauf auf dem Rittergut Stedten.

Dunzelt.
S S

Ein tüchtiger Pferdeknecht kann ſogleich
in Dienſt treten in der goldnen Roſe.

Boller.
Rittergutsverkauf.

Das in der eben ſo maleriſchen als
fruchtbaren Gegend zwiſchen Zwickau und
Glauchau im Königreich Sachſen gelegene,
von beiden Orten 1 Stunden entfernte
Rittergut Mittel-Moſel, ſoll erb-
theilungshalber künftigen 12. Mai a. e.
gerichtlich zum Verkauf ausgeboten wer-
den. Das Nähere iſt zu erfahren durch
Gebrüder Petermann in Glauchau.

Näheres dar

Bekanntmachung.
Bei der geſtern gehaltenen Generalverſammlung des erbländiſchen ritterſchaftlichen

Creditvereins im Königreiche Sachſen wurden für die nach 8. 64. des confirmirten
Statuts aus dem Vorſtande ausgeſchiedenen drei Mitglieder

Herr v. d. Planitz auf Naundorf,
Studrichter Sachße auf Mittelſaida,
Lieutn. Stockmann auf Zöpen,

ſowie zu ihren Stellvertretern
Herr Starke auf Canitzz,

Regierungsrath Reiche Eiſenſtuck auf Schönfeld,
Gutsbeſitzer Oehmichen zu Kiebitz,

endlich aber für den durch Verkauf ſeines Gutes ausgetretenen Stellvertreter des Herrn
v. Schönfels auf Ruppertsgrün

Herr Graf Ronow auf Auguſtusberg
erwählt. Der Vorſtand, welcher nun aus den neun unterſchriebenen Mitgliedern be-
ſteht, ernannte darauf den zwar ausgeſchiedenen aber ſofort wieder erwählten Herrn
v. d. Planitz einſtimmig auch wieder zum Stellvertreter des Vorſitzenden und unter-
läßt nicht, ſolches nach F. 61. des Statuts hierdurch öffentlich bekannt zu machen.

Leipzig, den 13. Apri 18347.
Der Vorſtand des erbländiſchen ritterſchaftlichnn Creditvereins

im Königreiche Sachſen.
Frhr. v. Frieſen. v. d. Planitz. v. d. Benck. Sachße. v. Schön-
fels auf Ruppertsgrün. Stockmann. v. Schönfels auf Reuth.

Jani. W. Sevfferth.
Dr. Mothes, Syndicus. C. A. Hoffmann, Bevollm.

Jn allen Buchhandlungen iſt zu haben

Antonie Metzner:
Die ſich ſelbſt belehrende Köchin,

oder allgemeines deutſches Kochbuch fur bürgerliche Haushaltungen. Enthaltend
grundliche und allgemein verſtändliche Anweiſungen, alle Arten von Speiſen, als

Suppen, Gemüſe, Saucen, Ragouts, Mehl-, Milch- und Eierſpeiſen, Fiſche,
Braten, Salate, Gelées, Paſteten, Kuchen und anderes Backwerk, Getranke c.
in ſehr kurzer Zeit ſchmackhaft bereiten zu lernen. Nebſt Küchenzetteln und Be
lehrungen über Anordnung der Tafeln, Tranchiren 2c. Ein unentbehrliches Hand-
buch fur Hausfrauen und Köchinnen. Nach vieljährigen Erfahrungen bearbeitet.
Achte Auflage. Mit Abbildungen. Preis 17 Sgr. Gebunden 20 Sgr.

Dieſes Kochbuch darf nicht nur jungen Damen, angehenden Hausfrauen und Kö-
chinnen, ſondern auch Speiſewirthen mit Recht empfohlen werden. Den beſten Be-
weis ſeiner außerordentlichen Brauchbarkeit liefern wohl die ſchnell auf einander gefolg-
ten Auflagen dieſes nützlichen und unentbehrlichen Buches.

Einem hochgeehrten Publikum zeige hiermit ganz ergebenſt an, daß ich am heuti-
gen Tage hier in den Neunhäuſern Nr. 198

Ein Juwelen-, Gold- u. Silber-Waaren-Geschäft.
eröffnet habe.

Durch eine unbedingt rechtliche Bedienung werde ich das mir geſchenkte Vertrauen
ſtets zu rechtfertigen wiſſen.

Halle, den 15. April 1847. Franz Lenhardt.
Die Seiden- und Modewaaren- Handlung

S. Pintus, Bruüderſtraße,
zeigt hiermit den Empfang der neuen Meßwagaren unter Zuſicherung reellen Bedienung
höflichſt an.

al T

Pebauerſche Buchdruckerei.
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